
R+V-AutoNotruf mit Unfallmeldedienst
Jahresbeitrag Pkw inklusive Fahrzeug- und Reiseschutzbrief: 24,95 EUR 
Jahresbeitrag Pkw inklusive Fahrzeug- und Reiseschutzbrief plus Auslandsschaden-Versicherung: 44,90 EUR

Im Falle eines schweren Unfalls bietet der R+V-AutoNotruf den automatischen Aufbau einer Verbindung zum Service-Center, 
um eine unverzügliche Organisation von Hilfs- und Rettungskräften zu veranlassen. Zusätzlich kann bei einem medizinischen 
Notfall, einer Panne oder einem leichten Unfall auch eine manuelle Verbindung zum Service-Center hergestellt werden.

Funktionsweise des R+V-AutoNotrufs

Weitere Voraussetzungen 
 

  Pkw-Versicherungsvertrag bei R+V
   Smartphone mit einem der folgenden Betriebssysteme: 
Android oder iOS (Prüfen Sie die Verfügbarkeit für das 
Smartphone unter www.umd.mobi)

  12 Volt-Steckdose im Fahrzeug
 

Wichtige Hinweise
 

  Nutzer: Der R+V-AutoNotruf kann vom Versicherungneh- 
mer sowie bis zu vier weiteren Personen genutzt werden.

  Geltungsbereich: Auch im Ausland ist der Button „Hilfe 
bei Unfall/Panne“ funktionsfähig. Ist das Smartphone in 
einem ausländischen Netz eingewählt, wird die Notfall-
funktion deaktiviert.

  Die parallele Nutzung anderer Bluetooth-Verbindungen, 
z. B. Freisprecheinrichtung des Fahrzeugs, ist möglich.

Datenübermittlung erfolgt nur im Falle 

eines Unfalls oder einer Panne –  

keine Aufzeichnung des Fahrverhaltens!
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  Der Unfallmeldestecker misst im Schadenfall mithilfe 
eines 3-lagigen Sensors die auf das Fahrzeug einwir-
kenden Kräfte und interpretiert diese durch einen intel-
ligenten Crash-Algorithmus. 

  Anhand des sogenannten Crash-Schwere-Index wird 
bewertet, ob bei dem Unfallereignis Verletzungen bei 
Fahrzeuginsassen wahrscheinlich sind.

  Um die Unfallsituation eindeutig zu klären, wird ver-
sucht, telefonisch Kontakt aufzunehmen. Entsprechend 
der Situation werden Hilfemaßnahmen (Rettung oder 
Unfall- und Pannenhilfe) eingeleitet.

Detaillierte Informationen zum R+V-AutoNotruf finden Sie 
unter www.autonotruf.ruv.de

Service-Center



Fahrzeug- und Reiseschutzbrief
Jahresbeitrag: Pkw und Krafträder/-roller 14,95 EUR, Camping-Kfz 19,90 EUR, Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse 29,95 EUR

Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl des Fahrzeugs sowie mitgeführter Anhänger (Ausnahme: Tiertransporter, Verkaufswagen, 
Kühlanhänger); auf Reisen bei Erkrankung, Todesfall, persönlicher Notlage in Europa und den außereuropäischen Gebieten,  
die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.

Leistung bei Panne* oder Unfall

  Wiederherstellung der Fahrbereitschaft bis zu 150 EUR (Bei Organisation durch R+V in voller Höhe)
  Abschleppen zur nächsten Reparaturwerkstatt bis zu 200 EUR / Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse bis zu 400 EUR  
(Bei Organisation durch R+V in voller Höhe)

  Bergen des Fahrzeugs in voller Höhe 
 Schlüsselnotdienst bis zu 100 EUR (nicht die Kosten für Ersatzschlüssel und -schlösser)
 Übernahme der Folgekosten nach Falschbetankung bis 500 EUR

Zusätzliche Leistung bei Panne, Unfall oder Diebstahl ab 50 km Entfernung

  Weiterfahrt zum Zielort oder Rückfahrt zum Wohnort
  Übernachtung (max. drei Nächte zu je max. 100 EUR je Person) und nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 EUR 
  Mietwagen (max. sieben Tage zu max. 70 EUR – Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse zu max. 100 EUR – pro Tag) und 
nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 EUR (bei Unfall auch innerhalb von 50 km vom Wohnort des Kunden)

  Ausfallpauschale von 35 EUR – Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse 70 EUR – pro Tag, bis das Fahrzeug wieder fahrbereit ist
  Entstehende Kosten für die Fahrzeugunterstellung bis zu zwei Wochen

Zusätzliche Leistung bei Krankheit, Verletzung oder Tod ab 50 km Entfernung auf einer Reise

  Krankenrücktransport
  Rückholung von Kindern (Kosten für Abholung und Rückfahrt von Kindern unter 16 Jahren mit einer Begleitperson)  
Fahrzeugabholung (für Ersatzfahrer oder bei eigener Rückholung: Entfernungspauschale: 0,60 EUR / km – Lkw bis 3,5 t  
zulässige Gesamtmasse 0,80 EUR / km – und Übernachtungskosten max. drei Nächte zu max. 100 EUR je Person)

  Krankenbesuchskosten (für Fahrt und Übernachtung einer nahestehenden Person bis 600 EUR je Schadensfall)
  Ausfallpauschale von 35 EUR – Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse 70 EUR – pro Tag bis das Fahrzeug wieder fahrbereit ist

*Highlight für Elektrofahrzeuge: Die Entladung des Akkus gilt als Panne und berechtigt zur  

Inanspruchnahme aller für diesen Fall aufgeführten Leistungen (z. B. Abschleppen zur nächsten 

Ladestation)



Schutzbrief Plus Auslandsschaden-Versicherung
Jahresbeitrag: Pkw und Krafträder/-roller 34,95 EUR, Camping-Kfz 39,90 EUR

Zusätzliche Leistung bei unverschuldeten Unfällen im Ausland (Europäische Union, Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, 
Schweiz), jedoch nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Schadenregulierung nach deutschem Schadenersatzrecht (als wäre 
der Schädiger bei der R+V Allgemeine versichert) und nicht nach ausländischem Recht. Ansprechpartner für die Abwicklung ist 
die R+V Allgemeine – und nicht der Versicherer des Schädigers.

Sie erreichen unsere Schutzbrief-Hotline kostenfrei aus allen deutschen 

Fest- und Mobilfunknetzen unter 0800 533-1117.

Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise

   Bei Panne, Unfall oder Diebstahl 
> Ersatzteilversand 
> Vermittlung einer Reparaturwerkstatt 
> Fahrzeugtransport bei Panne oder Unfall 
> Mietwagen bis zu 500 EUR für die gesamte Mietdauer sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 EUR 
> Fahrzeugverzollung und -verschrottung bei Unfall oder Diebstahl 
>  Entstehende Kosten für die Fahrzeugunterstellung bis zu zwei Wochen

    Bei persönlicher Notlage, Krankheit, Verletzung oder Tod
 > Bestattung und Überführung
 > Ersatz von Reisedokumenten
 >  Ersatz von Zahlungsmitteln durch ein Darlehen von uns bis zu 3.000 EUR
 > Vermittlung ärztlicher Betreuung
 > Arzneimittelversand
 > Reiseabbruchkosten bis zu 3.000 EUR je Schadensfall
 > Hilfeleistung in besonderen Notfällen bis 300 EUR
 >  Hilfe bei Strafverfolgung (Auswahl und Beauftragung eines Anwalts,  

ggf. eines Dolmetschers, Kontakt zu Botschaften/Konsulaten)

Stand: 07.2017
Sämtliche Leistungen werden hier nur vereinfacht dargestellt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Versicherungsbedingungen.
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